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            Prüfungsamt 2 

 
 
 
 

 

Bitte Ausfüllkästchen in Druckbuchstaben deutlich ausfüllen! 
 

1. Stammdaten 
 

Matrikel-Nr.:        
 

Name:                         
 

Vorname:                         
 

Nur bei Änderungen auszufüllen: 
 

Straße / Nr.:                         
 

Postleitzahl:      Ort:                 
 

Telefon:      /             
 

E-Mail:                     
 

Bitte geben Sie in Ihrem eigenen Interesse eine E-Mail-Adresse an, unter der Sie langfristig und zuverlässig erreichbar sind. 

 

2. Zulassungsvoraussetzungen 
 

Zwischenprüfung abgelegt am:         
 

Vom Prüfungsamt 2 auszufüllen: 

Ein Seminarschein des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften oder Informatik wurde vorgelegt: 
ja 

(Pflicht) 
 

 

3. Beantragung und Durchführung der Abschlussarbeit zum Baccalaureat 

Die Abschlussarbeit zum Baccalaureat kann nur einmal, in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses ein zweites Mal, wiederholt werden (§ 15 (2) PO). 

Erstantrag:  Wiederholungsantrag:  
 

Arbeitstitel der Abschlussarbeit zum Baccalaureat: 
(Der Arbeitstitel kann nach Absprache mit dem Erstbetreuer geändert werden. In diesem Fall ist eine Benachrichtigung des 
Prüfungsamtes erforderlich!) 

 
 
 
 
 

Studiengang Wirtschaftsinformatik 
 

Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit zum Baccalaureat 
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Erstbetreuer/in: 
(Herr / Frau, Titel, Name)                         

 

Fachbereich:  
 

Anschrift:  
 

Telefon:              

 
 
Zweitbetreuer/in: 
(Herr / Frau, Titel, Name)                         

 

Fachbereich:  
 

Anschrift:  
 

Telefon:              

 
 

Die Abschlussarbeit zum Baccalaureat ist spätestens drei Monate nach ihrer Genehmigung im 

Prüfungsamt 2 bis 12.00 Uhr des letzten Tages der Frist abzugeben oder mit dem Poststempel 

des letzten Tages der Frist per Einschreiben mit Rückschein zu übersenden (§ 32 (10) PO). 

Auf einen vor Ablauf der Frist gestellten schriftlichen Antrag des Prüflings kann der Vorsitzende des Prüfungs-ausschusses 
die Bearbeitungsdauer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes um längstens sechs Wochen verlängern; vor der 
Entscheidung ist die Stellungnahme des Erstbetreuers einzuholen. Wird die Ablieferungsfrist versäumt, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, gilt die Abschlussarbeit zum Baccalaureat als „nicht ausreichend“ (5,0). Krankheit gilt nur dann 
als wichtiger Grund für das Versäumen der Ablieferungsfrist, wenn die Erkrankung unverzüglich, d.h. innerhalb einer 
Woche, durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 32 (10) PO). 

 

Unterschrift Erstbetreuer/in: 

 

 
 Datum                                   Unterschrift Erstbetreuer/in 

 
Die Unterschrift der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers dokumentiert lediglich die grundsätzliche Bereitschaft zur 
Betreuung der Abschlussarbeit zum Baccalaureat. Eine Genehmigung des Antrages durch den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses Wirtschaftsinformatik ist zwingend erforderlich. Eine Genehmigung kann erst nach Einreichen des 
Antrages an das Prüfungsamt 2 erfolgen. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einen Antrag zur Anmeldung einer Abschlussarbeit zum Baccalaureat 
ablehnen, der eine Unterschrift des Erstbetreuers aufweist, die länger als drei Monate zurückliegt. 
 
 

Unterschrift Studierende/r: 

Ich versichere,  

• dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, 
• dass ich noch nicht endgültig eine Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung im Studiengang Wirtschaftsinformatik 

nicht bestanden habe. 
 

 
 Datum                                        Unterschrift 
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Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Abschlussarbeit zum Baccalaureat in 
der Bibliothek des Fachbereichs 03 oder 18 einverstanden: ja  nein  

 

 

4. Genehmigung durch den Prüfungsausschussvorsitzenden 
 
Nur vom Prüfungsamt 2 auszufüllen: 
 

Antrag eingegangen: am:  Hz 

Unterschrift des Prüfungsausschussvorsitzenden:  

Datum der Genehmigung:  

Abgabetermin der Arbeit:  

Unterschrift Verwaltungsangestellte(r):  

 
 
 Die Erhebung entspricht der Hochschuldatenverordnung HDVO 


